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Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 23.05.2023  

 - Begründung mit Umweltbericht, 04/2023  

 - Artenschutzfachbeitrag, 04/2023  

 - Planzeichnung, 04/2023  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-

mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 

(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft.  

 

Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere Bearbeitung der Planungsunter-

lagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen 

Immissionsschutz und Naturschutz übergeben. Die Fachabteilung Wasserwirt-

schaft zeigt keine Betroffenheit an.  
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Landesamt für Umwelt 

 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
Andrea Schuster 
 

Dieses Dokument wurde am 29.06.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

Anlage  
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 

 Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben" 

Ansprechpartnerin: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Börner 
T22 
03332 29 108 22 
TOEB@LfU.Brandenburg.de  

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

Empfohlen wird, gutachterlich die Auswirkungen  
- der Geräuschemissionen sowie  
- der Geruchsemissionen   

jeweils unter Berücksichtigung der Vorbelastung, wenn die Auswirkungen nicht irrelevant sind. 
 
Weiterhin sind die Auswirkungen des hervorgerufenen Verkehrsaufkommens in die gutachterlichen 
Untersuchungen einzustellen. Ich verweise hierzu auf die Anforderungen der 16. BImSchV. 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 
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3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen 

 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-
keit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

1. Planungsziel 

Ziel der Planung auf einer Fläche von 3,64 ha ist, die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für ein grünes Gewerbegebiet zur Erzeugung von alternativen Kraftstoffen und Wärme aus 
erneuerbaren Energien. 
Hierfür setzt der vorliegende Planentwurf ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO fest. Die Planung steht 
im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Biogasanlage Wichmannsdorf“. Am Standort in Haßleben 
soll die Aufbereitung, Reinigung und Weiterverarbeitung zu Flüssigbiogas erfolgen. 
 
Am Standort in Haßleben sowie in Wichmannsdorf sollen innerhalb der Geltungsbereiche der Bebau-
ungspläne jeweils genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne der 4. BImSchV Anhang 1 errichtet und 
betrieben werden. Im Landesamt für Umwelt sind diese Vorhaben bekannt. 
 
Ein rechtswirksamer Flächennutzungen liegt nicht vor. Der Entwurf eines Flächennutzungsplanes ist 
nicht bekannt. 
  
2. Stellungnahme  

2.1 Rechtsgrundlagen 

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)1 sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können durch die Emissionen ausgehender Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und ähnliche Erscheinungen hervorgerufen werden.  
 

                                                           
1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) 
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Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Städtebaulichen Planung gibt die DIN 
18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“. 
 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Pflichten der Betreiber von 
Anlagen sind in den §§ 3, 5, 22 und § 66 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz für genehmigungs-
bedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, in den Verordnungen zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung)2, 18. BIm-
SchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung)3, der Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Brandenburg4, der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)5 und der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft)6 geregelt. Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden an-
hand der Lichtleitlinie7 ermittelt. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen (AVV-
Baulärm)8 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur 
Anordnung von Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft. 
Für den Schutz in Gebäuden legt die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit den Berechnungsver-
fahren die Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile fest. 
 
Hinweis 

Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim Lan-
desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 
 
2.2 Immissionsschutz 

Es wird empfohlen die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen und die Möglichkeiten hierzu, die 
je nach Planungswillen der Gemeinde als Festsetzungen in den verbindlichen Bauleitplan aufgenom-
men werden können, in die Begründung und den Umweltbericht aufzunehmen.  
 
Die beschriebenen Vorhaben und als zulässig bestimmten Nutzungen sind auch geeignet Ge-
ruchsemissionen hervorzurufen. Daher wird empfohlen, die Auswirkungen der Geräuschemissionen 
sowie auch der Geruchsemissionen gutachterlich zu untersuchen. 
Hierfür sind, für das Schutzgut Mensch die schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld und die Erwartungen 
zum Schutzanspruch zu ermitteln und einzustellen. 

                                                           
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 
(BGBl. I S. 2334) 
3 Achtzehnt Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Sportanlagenlärmschutzverordnung – 
18.BImSchV vom 8.Oktober 2021 (BGBl. S. 4644)  
4 Freizeitlärm-Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) vom 15.06.2020, veröffentlicht 
im Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 26 vom 01.07.2020, Seite 573 
5Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. 
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
6 Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. S. 1050) 
7 Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
(Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 (ABl. S. 691), zuletzt geändert durch Erlass vom 17. September 2021 (ABl. S. 779) 
8 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 (BAnz. Nr. 160 vom 
01.09.1970) 
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Nicht ausreichend sind die Aussagen zur Vorbelastung (Umweltbericht S. 32). Nördlich des Standortes 
befinden sich vorhandene emittierende Nutzungen bzw. im Baugenehmigungsverfahren, die Auswir-
kungen dieser Nutzungen (u.a. Futtermischwerk, Rindermastanlage) sind zu berücksichtigen.  
 
Hinweis zur Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal  
Der Kreis der in Frage kommenden Personen, für den Wohnungen im GE Gebiet ausnahmsweise zu-
gelassen werden können, bestimmt sich nach den jeweiligen Betriebserfordernissen. Für die Betriebs-
bezogenheit und die Standortwahl der Wohnungen bzw. des Gebäudes ist ausschlaggebend, dass die 
Personen der Betriebsverantwortung besonders nahestehen, wie Betriebsinhaber/-leiter oder als Auf-
sichts- bzw. Bereitschaftspersonen in der Weise an die Betriebsstelle gebunden sind, dass sie dort aus 
Gründen der Sicherheit des Betriebs bzw. der Wartung oder Reparatur der Betriebsanlagen jederzeit 
kurzfristig verfügbar sein müssen (OVG NW, U. v. 18.08.1978 - XI A 6/78, BVerwG, U. v. 16.03.19984 - 
4 C 50.80). 
Hiernach reicht es nicht aus, dass die Wohnungen für die betriebsgebundenen Personen auf dem Be-
triebsgrundstück oder doch in dessen unmittelbarer Nähe errichtet werden; darüber hinaus ist eine 
auch funktionale Zuordnung solcher Wohnungen zum jeweiligen Betrieb erforderlich (so BVerwG). 
Bei Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal muss es sich um Personen handeln, die we-
gen der Art des Betriebes oder zur Wartung von Betriebseinrichtungen oder aus Sicherheitsgründen 
ständig erreichbar sein müssen und daher ihr Wohnen nahe dem Betrieb erforderlich ist.  
Bei Betriebsleitern und Betriebsinhabern können dagegen wegen ihrer engen Bindungen an ihren Be-
trieb Wohnungen auf oder nahe dem Betriebsgrundstück auch dann zulässig sein, wenn der Betrieb 
ihre ständige Einsatzbereitschaft nicht zwingend erfordert. Im letzteren Fall muss aber nach dem 
BVerwG das Wohnen auf oder nahe dem Betriebsgrundstück mit Rücksicht auf Art und Größe des 
Betriebs aus betrieblichen Gründen objektiv sinnvoll sein.  
Das ist z.B. dann nicht der Fall, wenn die Errichtung der Betriebsinhaber- oder Betriebsleiterwohnung 
nicht mit Rücksicht auf den Betrieb, sondern aus betriebsfremden Gründen erfolgen soll. Wie vorste-
hend im Anschluss an das BVerwG auch OVG Münster, Urt. vom 06.09.1993 - 11 A 1650.91 -. Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonal sind - nach Maßgabe der jeweiligen betrieblichen Erfordernisse - z.B. 
Hauswarte, Pförtner, Nachtwächter, Nachtportiers und sonstiges Wachpersonal, Bedienungs- und 
Hauspersonal ... sowie Wartungspersonal für technische Einrichtungen, aber auch Personen, die aus 
Sicherheitsgründen in der Anlage bzw. auf dem Betriebsgrundstück oder mindestens in der Nähe stän-
dig anwesend sein müssen. (s. Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 7 Rn 34) 
 
Regelmäßig wird jedoch eine Wohnung nur dann zuzulassen sein, wenn die Produktionsabläufe selbst 
die ständige Anwesenheit von Personen erforderlich machen. Das bei unbewohnten Gewerbegrund-
stücken die Gefahr von Einbrüchen und Sachbeschädigungen verstärkt gegeben ist, kann allein noch 
keine betriebliche Notwendigkeit begründen, weil dies für nahezu alle Gewerbegrundstücke zutreffen 
wird und hier regelmäßig andere Sicherungsmaßnahmen möglich sind (s. Fickert/Fieseler 8. Auflage § 
8 Rn 14.11). 
 
Ich weise daraufhin, dass mit der Zulässigkeit der Betriebswohnung ein Immissionsort mit Schutzan-
spruch entsteht, der ggf. zu Nutzungsbeschränkungen im Vollzug des Gewerbegebietes führt, wenn im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren auf Grundlage der anzuwendenden TA-Lärm und TA Luft die 
Betriebswohnung als Immissionsort zu berücksichtigen ist. 
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Nach der Zielsetzung der BauNVO sind GE Gebiete im Grundsatz zum Wohnen ungeeignet. So kann 
einerseits dem betriebsbezogenen Wohnen in Bezug auf die Anforderungen an gesunde Wohnverhält-
nisse aufgrund der tatbestandlichen Einschränkungen (ein bestimmter sich dafür bereitfindender Per-
sonenkreis) ein höheres Maß an Belästigungen und Störungen durch Immissionen (z.B. durch Lärm, 
Staub und Gerüche) zugemutet werden als sonstigen Wohnnutzungsberechtigten. Bewohnern einer 
nach § 8 BauNVO genehmigten Wohnung (eines Gebäudes) können nicht verlangen, nur solchen Be-
lästigungen und Störungen ausgesetzt zu werden, die in für das Wohnen vorgesehenen Gebieten zu-
lässig sind; für betriebsbezogene Wohnungen gelten grundsätzlich die Immissionsrichtwerte, die für 
das betreffende Gebiet zulässig sind. 
 
Andererseits stellt dieser Wohnraum wie bereits dargelegt einen durchaus zu beachtenden Immissi-
onspunkt, etwa für benachbarte nördliche Nutzungen dar, was in Bezug auf gesunde Wohnverhältnisse 
als auch eine ungestörte Gewerbetätigkeit (Bestand, Erweiterung, Produktionsumstellung) von Bedeu-
tung ist.  
Dies sollte aus immissionsschutzrechtlicher Sicht im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden.  
 
3. Fazit 
Die Planung erfordert eine gutachterliche Ermittlung und Bewertung der durch das Vorhaben hervorge-
rufenen Geräusch- und Geruchsimmissionen, einschließlich des Verkehrsaufkommens unter Berück-
sichtigung der vorhandenen emittierenden Nutzungen.  
In der Bestandserfassung, sind die schutzwürdigen Nutzungen (Wohnen, Büro) im Umfeld und deren 
Schutzanspruch zu ermitteln.  
 
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der Ge-
nehmigung gebeten. 

 
Dieses Dokument wurde am 20.06.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Naturschutz und Brandenburger 
Naturlandschaften 

Belang Naturschutz 

Vorhaben Bebauungsplan "Grünes Gewerbegebiet Haßleben" 

 

Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
1 BauGB 
 
Referat:  N1 
VNr.:   11279 
Bearbeiter/In: Anne Jahn 
Telefon:             0355 4991 1349 
Mail:                  Anne.Jahn@LfU.brandenburg.de 
 
 
Stand Beteiligungsunterlagen: 
- Begründung zum Vorentwurf, Teil 1: Begründung – April 2023 
- Planzeichnung – April 2023 
- Begründung zum Vorentwurf, Teil: 2 Umweltbericht mit integriertem 
Artenschutzfachbeitrag – April 2023 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

1.   gesetzlicher Biotopschutz (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 BbgNatSchAG) 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich in ca. 60m westlich des Plangebietes ein gesetzlich 
geschütztes Biotop - perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), naturnah, 
unbeschattet (02121) befindet. 
Eine direkte Inanspruchnahme findet nicht statt. Eine Auseinandersetzung mit möglichen 
Beeinträchtigungen durch Stoffeinträge ist den Planunterlagen nicht zu entnehmen. Es wird auf eine 
mögliche Relevanz im BImSchG-Verfahren hingewiesen. 

 
2.  Naturdenkmale (§ 28 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
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Denkmäler sind laut den vorliegenden Unterlagen durch das Vorhaben nicht berührt (siehe 
Begründung zum B-Plan, Seite 8 und Umweltbericht, Seite 34). 

 
3.  geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
  

Im Plangebiet befinden sich laut den vorliegenden Unterlagen keine geschützten 
Landschaftsbestandteile i.S. des §29 BNatSchG (siehe Begründung zum B-Plan, Seite 8 und 
Umweltbericht, S.34). 

 
4.  Baumschutzverordnung des Landkreises  
  

Aussagen hierzu sind in der Begründung zum B-Plan nicht enthalten. Hierzu kann daher keine 
Aussage getroffen werden.  

 
5.  besonderer Artenschutz (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
 

Für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurde eine Potenzialabschätzung im 
Plangebiet vorkommender Arten durchgeführt. Diese basiert auf Beobachtungen von Begehungen 
im Frühjahr 2023. Qualifizierte Kartierdaten zu relevanten Artengruppen liegen nicht vor. Dabei 
konnte zwangsläufig nur ein eingeschränktes Artenspektrum erfasst werden, bzw. erfolgte 
fachplanerischen Potenzialabschätzung anhand der Vor-Ort-Begehungen. Unter Anwendung einer 
Worst-Case-Abschätzung soll, sofern günstige Habitatstrukturen vorhanden sind, von einem 
Vorkommen der jeweiligen Tierart ausgegangen und entsprechende Maßnahmen zum Schutz 
abgeleitet werden. Über Potentialanalyse ist der maßgebliche Sachverhalt (Art, Anzahl und Größe 
der Reviere, Größe der lokalen Population, Verteilung im Gebiet, Bedeutung der Teilpopulation in 
Bezug auf die Gesamtpopulation) nicht zu ermitteln. 
Dies führt regelmäßig zu einem größeren Maßnahmenumfang, als bei Verwendung vollständiger 
Kartierergebnisse. Ein Verzicht auf eine vollständige faunistische Kartierung nach fachlichen 
Standards zugunsten eines Worst-Case-Ansatzes führt i.d.R. zum Vorliegen von 
Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG und daraus folgend in die Pflicht zur Beantragung einer 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG voraus. Dies setzt aber neben dem Vorliegen zwingender 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses insbesondere eine sorgfältige 
Alternativenprüfung voraus. Insofern sind vorzugsweise aktuelle, den fachlichen Anforderungen 
entsprechende Erfassungen im laufenden Planverfahren vorzulegen. 

 
Die Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG gelten für Vorhaben i. S. d. § 18 Abs. 2 Satz 
1, die nach den Vorschriften des BauGB zulässig sind, nur für die Arten nach Anhang IV der FFH-
RL und europäische Vogelarten. Die Gemeinde muss also vorausschauend prüfen, ob im Hinblick 
auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt. Voraussetzung für die 
Rechtmäßigkeit des Planes ist nicht die Ausnahme selbst, sondern das Vorliegen einer 
Ausnahmelage. 
Erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden in der Regel 
im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1 als 
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zuständiger Behörde für den besonderen Artenschutz erteilt. Wenn für geplante Vorhaben keine 
Baugenehmigungen erforderlich sind (baugenehmigungsfreie Vorhaben z. B. Erschließungswege), 
so sind auftretende artenschutzrechtliche Konflikte bereits abschließend im B-Plan zu lösen, 
einschließlich der Beantragung einer ggf. erforderlichen Ausnahmegenehmigung beim LfU vor 
Beginn der Baumaßnahme. 
 
Siehe hierzu auch unter Punkt 2.b) 4. 

 

6. Landschaftsschutzgebiet / Naturschutzgebiet (§ 67 BNatSchG / § 8 Abs. 3 BbgNatSchAG)    
 

Das Plangebiet selbst befindet sich laut den vorliegenden Unterlagen nicht in einem 
Landschaftsschutzgebiet / Naturschutzgebiet (siehe Begründung zum B-Plan, Seite 8 und 
Umweltbericht, S.34). 
 

Der Abstand zu den nächstgelegenen Schutzgebieten beträgt zum Natura 2000 (FFH) Gebiet: 
Kuhzer See/Jakobshagen (DE 2747-303) ca. 930 m nordwestlich des Plangebiets. 

 
Eine FFH-Vorprüfung wird auf Grund des geringen Abstandes für erforderlich gehalten (siehe auch 
unter Punkt 4-wetergehende Hinweise). 

 
7. Bauverbot an Gewässern (§ 61 BauGB) 

Die Norm ist hier nicht einschlägig, da keine Betroffenheit vorliegt. 

b) Rechtsgrundlage  

Siehe unter a) 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

Siehe unter a) 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

1. Gemäß Umweltbericht, Seite 21 erfolgte im Frühjahr 2023 eine Biotoptypenkartierung „in Anlehnung 
an die „Biotopkartierung Brandenburg““. Da ebenfalls eine Potenzialabschätzung zu 
Habitatfunktionen etc. anhand dessen erfolgen soll, ist eine Biotoptypenkartierung nach 
Biotopkartierung Brandenburg 2007 in Kartierintensität C erforderlich, mit Bestandsdarstellung und 
–bewertung in Text und Karte (graphische Darstellung wenn möglich im Maßstab der 
Satzungskarte) mit Kennzeichnung gesetzlich geschützter Biotope, Angabe zur (Teil)Flächengröße 
und Ausprägung geschützter Biotope. 

 
 Werden im Geltungsbereich Biotoptypen nachgewiesen, die gemäß Kartieranleitung nur in 
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 bestimmten Ausbildungen den geschützten Biotopen zuzuordnen sind, bedarf es im Umweltbericht 
 einer nachvollziehbaren fachgutachtlichen Einschätzung zum Schutzstatus der betreffenden 
 (Teil)Fläche. Die Beurteilung ist auf Grundlage die Verordnung zu den gesetzlich geschützten 

Biotopen (Biotopschutzverordnung) vom 7. August 2006 sowie den Vorgaben der Biotopkartierung 
Brandenburg vorzunehmen. 

 
 Bedingt die Planung eine Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung geschützter 
 Biotope, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben: 
  - Biotoptyp 
  - Vorhaben + Begründung der Erforderlichkeit => Art und Umfang der erheblichen Beein- 
   trächtigung 
  - geprüfte Alternativen 
  - Möglichkeit des Ausgleichs; Darstellung geplanter Ausgleichsmaßnahmen 
   Es sind Maßnahmen vorzuhalten, die vorrangig auf die Entwicklung / Verbesserung des 
   betroffenen Biotoptyps abzielen. Die Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigung ist auf Grundlage 
   des Wiederherstellungszeitraums und der Lage der Kompensationsfläche zur Eingriffsfläche 
   zu beurteilen. 
 - bei Nichtausgleichbarkeit Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen 
  gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Darstellung geplanter Ersatzmaßnahmen 
 

 
2. Bedingt die Planung die Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung oder sonstige erhebliche oder 

nachhaltige Beeinträchtigung einer Allee, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben:  
  - Verortung in einer Karte 
  - Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung 
  - geprüfte Alternativen 
  - Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen 
  - Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen 
 
3. Ist aufgrund der Planung die Fällung von Bäumen / Hecken, die unter den Anwendungsbereich der 

Baumschutzverordnung fallen, unvermeidbar, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben: 
  - Verortung in einer Karte 
  - Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung  
   Einzelbäume  Angaben zu Baumart, Stammumfang, Vitalität + Foto  
   Hecken  Zusammensetzung des betroffenen Bestandes; bei anteiligem Verlust 

prozentualer Anteil am Gesamtbestand + Foto 
   Ersatzbäume Angaben zu Baumart, Pflanzzeitpunkt, time-lag  
  - geprüfte Alternativen 
  - Ausführungen zum Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen 
  - Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen 
 
4. besonderer Artenschutz  

Zur Beurteilung des Vorliegens der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
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BNatSchG (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) erachte ich (aufgrund der Habitatausstattung) dem 
Umweltbericht, Seite 48f. folgend, die Erfassung / Behandlung folgender Arten / Artengruppen im 
Planverfahren für erforderlich: 

- Fledermäuse 
- Vögel 
- Amphibien 
- Reptilien 
- Libellen 
- Käfer 

 

Vorliegende aktuelle Daten können genutzt werden. Als aktuell werden Datenbestände in der Regel 
dann eingestuft, wenn die Erhebungen im Gelände nicht länger als 5 Jahre zurückliegen und nach 
der Erfassung keine erheblichen Veränderungen des Standortes oder der anthropogenen Einflüsse 
eingetreten sind. Daten, die älter als 5 Jahre sind, müssen auf ihre Aktualität im Gelände überprüft 
werden (Gassner / Winkelbrandt, UVP, C.F. Müller Verlag 2010). 

 
Liegen keine aktuellen Daten vor, bedarf es einer Erfassung des Bestandes unter Beachtung der 
fachlichen Mindeststandards. 
Die Erfassungen sind von Gutachtern mit entsprechender fachlicher Expertise durchzuführen. 

 Graphische Darstellung des Bestandes (wenn möglich) im Maßstab der Satzungskarte. 
 

Im Umweltbericht muss sich die Gemeinde mit der Betroffenheit der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände auseinanderzusetzen.  Weiterhin hat die Gemeinde vorausschauend zu prüfen, 
ob im Hinblick auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt (vgl. BVerwG-
Beschluss vom 25.08.1997, Az. 4 NB 12.97). 

 
Zur Beurteilung des Vorliegens der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V .m. Abs. 5 BNatSchG bedarf es 
neben den Aussagen zu Umfang, Zeitraum und Methodik der Erfassung nachfolgender Angaben: 
1. Vorkommen im Untersuchungsgebiet / wo exakt nachgewiesen (Text und Karte, im Maßstab 
1:5000 oder größer)  
2. welches geplante Vorhaben löst welchen Verbotstatbestand aus 
 - Beschreibung und Verortung des Vorhabens (Text und Karte) 
 - Benennung des Verbotstatbestandes  
3. in welchem Umfang ist die Art betroffen 
 - Umfang der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 - bei dem Störungsverbot Größe der gestörten Population 
4. Möglichkeit / Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
 - artbezogene Ableitung und Begründung der Eignung  
 - Beschreibung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme nach Art und Umfang  
 - Angaben zum zeitlichen Ablauf ihrer Umsetzung; Prognose der Dauer bis zum  
  Eintreten der Funktionsfähigkeit  
 - Angaben zur Pflege / Unterhaltung 
 - Lokalisierung (Karte im Maßstab 1: 500 mit Übersichtskarte) 
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 -  Erstellung von Maßnahmenblättern 
 - Angaben zum Risikomanagement inkl. Erfolgskontrolle 
 

 Wenn die Verbotstatbestände erfüllt sind, sind für die Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 
 BNatSchG folgende Angaben erforderlich: 

5. Ausführungen zu Alternativen  
6. Ausführungen zu den nach § 45 Abs. 7 Nr. 4 und 5 BNatSchG in Betracht kommenden 
 Ausnahmevoraussetzungen  
7. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
8. Ausführungen zu kompensatorischen Ausgleichsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) 
 - artbezogene Ableitung und Begründung der Eignung  
 - Maßnahmenbeschreibung (Ausführung und Pflege) 
 - Lokalisierung (Karte im Maßstab 1: 500 mit Übersichtskarte) 
 - Erstellung von Maßnahmenblättern 
 - Angaben zum Risikomanagement inkl. Erfolgskontrolle 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 
 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Eingriffsregelung 
Darstellungen Eingriffsregelung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a und § 1a Abs. 3 BauGB  
 
Nach Gegenüberstellung der Eingriffe und der Kompensationsmaßnahmen ist aus Sicht des LfU 
N1 das Gesamtvolumen der Kompensationsmaßnahmen für die geplanten Eingriffe nicht 
ausreichend, hier insbesondere für die Eingriffe in das Schutzgut Biotope. Dem ermittelten 
Kompensationserfordernis (Umweltprüfbericht, Seite 42 ff.) wird nicht gefolgt. So heißt es hier 
„Bezüglich des Schutzguts Biotope findet sich in der HVE kein anzuwendendes 
Kompensationsverfahren.“ Dies ist nicht korrekt. Betrachtet man innerhalb der HVE (2009) die 
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Punkte 6.3 „Die Schutzgüter, ihre Funktionen und Bewertung – Tiere und Pflanzen“ (S.12), „12.5 
Kompensation von Bodenversiegelungen“ (S.33f.) und „Anhang 1: Orientierungswerte zur 
Bestimmung des Kompensationsumfanges für Biotopverluste“ (S. 61) unter „Staudenfluren“, so 
ist für den laut Planunterlage (Umweltbericht, Seite 44) vorgesehenen dauerhaften und 
vollständigen Verlust von Ruderalbrache und Ruderalflur durch Versiegelung auf insgesamt 
7.300m² ein geeigneter Kompensationsansatz vorgegeben. Vorliegend soll der von der HVE 
vorgegebene Kompensationsfaktor von 1:1 nicht übernommen und erheblich erniedrigt (Faktor 
1:0,5 für Vollversiegelung, 0,25 für Teilversiegelung) und multifunktional für die Maßnahme A1 
„Erhalt und Entwicklung von Baum-und Strauchhecken“ auf 5.800m² für das Schutzgut Boden 
angerechnet werden, sodass sogar ein Kompensationsüberschuss von 1800m² (Umweltbericht, 
Seite 44, Hinweis – auf Seite 42, unter Punkt 3.3 werden gar 1,8ha angegeben), statt des real zu 
verzeichnenden Defizites bilanziert wird. Ein Multifunktionaler Ansatz ist grundsätzlich möglich, 
allerdings ist für eine dahingehende Eignung nachvollziehbar das zusätzliche, 
schutzgutbezogene Aufwertungspotenzial der Maßnahme darzustellen und ggf. zu erweitern. 
Die Maßnahme A1 ist nicht entsprechend HVE (Punkt 8, Seite 10: Standards bei der 
Beschreibung von Kompensationsmaßnahmen und Standards für die Eignung und die 
Anerkennungsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen) beschrieben. Hierzu kann daher keine 
Aussage getroffen werden. 
 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Eingriffsregelung im Rahmen des B-
Planverfahrens abschließend vollumfänglich abzuarbeiten ist. 

 
 
Natura 2000  
Darstellungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
 

Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches des B-Plans in bzw. in der Nähe zum Natura 2000 
(FFH) Gebiet Kuhzer See/Jakobshagen (DE 2747-303) (ca. 930 m nordwestlich) ist von der 
Gemeinde als Planaufstellerin eine Vorprüfung zur Verträglichkeit / Verträglichkeitsprüfung 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB durchzuführen. 
 
Gemäß § 1a Abs. 4 BauGB sind dafür die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über 
die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der 
Stellungnahme der Europäischen Kommission anzuwenden. 
 
Als länderspezifische Regelung für Verfahren bei der Zulassung von […] Plänen findet § 16 
Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 2 BbgNatSchAG in der Bauleitplanung Anwendung. 
Danach hat die Gemeinde bei der zuständigen Naturschutzbehörde um das Einvernehmen zu 
ihren Entscheidungen zu ersuchen.  
Die Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde nach § 4 Abs. 2 BauGB ersetzt die 
vorgeschriebene Einvernehmensherstellung nicht. 
 
Zur Beteiligung gemäß § 16 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 2 BbgNatSchAG hat die Gemeinde 
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der zuständigen Naturschutzbehörde die Dokumentation ihrer Verträglichkeitsprüfung sowie 
die der Verträglichkeitsprüfung zugrunde gelegten Unterlagen (FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung + ggf. weitere Unterlagen) zu übergeben. Spätestens zum 
Zeitpunkt der Abwägung der Gemeinde muss das Einvernehmen der zuständigen 
Naturschutzbehörde vorliegen. 

 
 

 
 
Dieses Dokument wurde am  27. Juni 2023 durch Anne Jahn   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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